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Präs. 1611-7/90 

Betriftt: Begutachtung des Entwurfes des 
Forderung s ex~k ut i on s -Ände ~atfJffi-GESETzENnA[,RF-
ge setze s (F EAG) .5l? .C:.~"9IiL 

Z, ........................ "'_ .... _.. .~ ,. __ 

An ~as Datum: 

Präsidium des Na t ion air a tel:!.-er/eI,.,41;j=J=~· =.=E!=::==:J 

1010 Wie n 

Parlament '-..........._ ... _- ... 
, 

i? SCL~L;~ 

Ich beehre mich, d~e am 5. September 1990 vom 

Begutachtungssenat I des Obersten Gerichtshofes beschlossene 

Stellungnahme zum Entwurf des Forderungsexekutions-Ände_ 

rungsgesetzes (FEÄG) zu übersenden. 

Die Absicht einer Zusammenfassung und Vereinheit­

lichung der Vorschriften über die Exekution auf das Arbeits-

einkommen und sonstige Leistungen mit Einkommerls(ersatz-) 

funktion unter gleichzeitiger Verbesserung des Verfahrens 

wird begrüßt. Zu den einzelnen Punkten des Gesetzesentwurfes 

ist folgendes zu bemerken: 

I. Die Annahme, das RechtSinstitut des Bruchteils-

titels nach § 10 a EO habe keine praktische Bedeutung (Er­

läuterungen S. 8 und 15), trifft nach den Erfahrungen des 

Obersten GeriChtshofes nicht zu. In SZ 52/14 wurde sogar 
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ausgesprochen, daß es dem Kindeswohl widerspricht, eine ge­

setzliche ~nterhaltsverpflichtung, die bisher in Bruchteilen 
i 

des Nettoeinkommens des Unterhaltsverpflichteten festgesetzt 

war, in einen auf einen bestimmten Geldbetrag lautenden Ti­

tel umzuwandeln, wenn sich die Bezüge des Unterhaltsver­

pflichteten häufig ändern und dessen Dienstgeber über quali-

fizierte K äfte zur Berechnung von Unterhaltsansprüchen ver-

fügt. Durch die sehr zu begrüßende Eröffnung des Exekutions-

weges auch für die im Exekutionstitel zugesprochenen Aufwer-

tungsbeträge wird das Problem für die Zukunft zwar ent-

schärft, aber nicht beseitigt. Einerseits bliebe der Bruch-

teilstitel bei häufig wechselndem Einkommen sinnvoll; ande­

re r sei 't s w ü Ir den alt e B r u c h t eil s t i tel n 0 c hau f J a h re und 

Jahrzehnte ~ortwirken. Wegen der im Entwurf mit Recht be­

tonten Schwierigkeiten solcher Exekutionsverfahren könnte 

der Aufhebung des § 10 a EO trotz einer gewissen fortbeste-
, 

henden Bedeutu~g zugestimmt werden. Dann müßte aber in den 

Übergangsbestimmungen - anders als in Art XXIV Abs. 4 des 

Entwurfes - eine Frist bestimmt werden, nach der alte Bruch-

teilstitel die Exekutionsfähigkeit verlieren und demnach auf 

Festbetrags itel (allfalls mit Wertsicherung) umgestellt 

werden mUss n. Die bisher vorgesehene Regelung, daß alte 

Bruchteilstitel ohne Befristung aufrecht bleiben, so daß 

noch nach vielen Jahren die gleichen Schwierigkeiten wie 

bi~her in einzelnen Verfahren fortbestehen, erscheint weder 

für das Gericht noch für die Parteien und die Drittschuldner 

zumutbar. 
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11. In § 290 Z 6 des Entwurfes kommt die in den 

Erläuterungen erklärte Absicht nicht zum Ausdruck, daß die 

sozialen Maßnahmen der Rehabilitation nach § 201 ASVG darun­

ter fallen, weil es sich dabei nicht um Sßchleistungsansprü­

che handelt. Andererseits ist der wichtige Fall der berufli­

chen Maßnahmen der Rehabilitation nach § 198 Abs. 2 Z 2 ASVG 

nicht erwähnt. 

Die in § 290 Z 12 EO des Entwurfes vorgesehene 

Unpfändbarkeit der Forderungen auf Nachzahlllng einer Diffe­

renz zwischen gesetzlichen Pensionsvorschüssen und den Pen­

sionen erscheint sachlich nicht hinreichend gerechtfertigt 

(und ist möglicherweise gleichheitswidrig). Wenn der pfänd­

bare Betrag unter der Pfändungsfreigrenze liegt, ist diese 

Differenz ohne Bedeutung. Sie kann aber auch sogar erheblich 

darüber liegen, und dann ist eine Ausnahme von der Pfändbar­

keit auch nicht aus sozialen Erwägungen begründbar, wenn 

sowohl ,das vorherige Arbeftsentgelt oder Arbeitslosengeld 

wie auch die nachfolgende Pension (beschränkt) pfändbar 

sind. Die Ausnahme der Z 12 sollte daher zumindest durch 

Festsetzung einer Bagatellgrenze entschärft werden. Dabei 

ist noch zu bemerken, daß die Einschränkung in den Erläu­

terungen auf den Fall von Pensionsvorschüssen nach dem AIVG 

im Gesetzestext nicht zum Ausdruck kommt und es wohl auch 

nicht zu begründen wäre, daß Vorschüsse nach § 368 

Abs. 2 ASVG anders behandelt würden. 

111. Nach § 290 a Abs. 1 Z 10 EO des Entwurfes 
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sollen For erungen auf II gese tzl ict1e UnterhaltsleistungenIl 

beschränkt pfändbar sein. Klarzustellen wäre, ob darunter 

auch Anspr'che auf Heiratsausstattung nach den §§ 1220, 1231 

ABGB falle (vgl. EFSlg. 55.614). Nur aus den Erläuterungen 

(S. 38) er ibt sich weiters, daß einmalige Kapitalsabfindun-

gen von Un erhaltsansprü~hen nicht erfaßt, also zur Gänze 

pfänd bar ein sollen. Dieser bloße Hinweis in den Erläute-

rungen ist unzureichend, der Gesetzestext würde eine solche 

Auslegung aum zulassen. Es erscheint aber auch in der Sache 

fragwürdig einmalige Kapitqlsabfindungen von Unterhaltsan­

sprüchen d rch volle Pfändbarkeit zu benachteiligen. Abgese­

hen davon,daß schon bloße Formulierungsunterschiede den 

Ausschlag ~eben könnten, ob eine einmalige Kapitalsabfindung 

oder eine orauszahlung bestimmter Unterhaltsraten vorliegt, 

sollte dar uf Bedacht genommen werden, daß einmalige Kapi-

talszahlun en der Sicherstellung des künftigen Unterhaltes 

dienen.kön en und oft auch sollen. Es ist nun nicht einsich-

der Unterhaltsgläubiger, der einer einmaligen Ab­

findung zu Zweck der Sicherstellung seines künftigen Unter­

haltes zus immt, dieser Sicherstellung verlustig gehen soll. 

ser, etwa im Sinne des § 291 d Abs. 1 des Entwur-

fes eine fteilung auf jene Monate vorzunehmen, für die die 

Leistung nach dem Gesetz sonst zustünde. Dasselbe gilt für 
i 
I 

Schadeners~tzrenten nach Z 12. 

II V. I n § 29 1 b Ab s. 1 Z 2 des E n t w u r fes sol I e n 
! 

wohl gleich wie in den dortigen Z und 3 nur gesetzliche 
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Unterhaltsansprüche begünstigt werden. Es wäre unverständ­

lich, daß die bloße Zession eines nicht gesetzlichen Unter­

haltsanspruches eine so wesentliche Besserstellung verschaf­

fen könnte. 

In § 291 b Abs. 3 ist nicht klar, ob die laufenden 

gesetzlichen Unterhaltsansprüche (Punkt 1) "und" die Prozeß­

und Exekutionskosten (Punkt 2) gleich- oder nachrangig sein 

sollen. Darüber hinaus erscheint das Abstellen darauf, daß 

die Prozeß- und Exekutionskosten zur Durchse-ezung "dieser", 

nämlich der laufenden gesetzlichen UnterhaltsansprUche ent­

standen sind, undurchführbar. Es läßt sich weder aus dem 

Exekutionstitel noch aus der Exekutionsbewill igung entneh­

men, welche dieser Kosten auf Unterhaltsrückstände und wel­

che auf laufende gesetzliche Unterhaltsansprüche entfallen. 

Besser wären wohl der Punkt 2 (Kosten) und der letzt~ Satz 

(betreffend die übrigen in Abs. 1 genannten AnsprUche) in 

einem zweiten Rang nach den laufenden gesetzlichen Unter­

haltsansprOchen zusammenzufassen. 

V. Nach § 292 Abs. 3 des Entwurfes sollen bei der 

Zusammenrechnung mehrerer beschränkt pfändbarer Geldlei­

stungen (richtig: Geldforderungen) gegen verschiedene Dritt­

schuldner die unpfändbaren Grundbeträge für die höchste For­

derung gewährt werden. Nur aus den Erläuterunqen (S. 63) 

geht hervor, daß das Gericht auch anordnen können soll, daß 

ein. Teil der unpfändbaren Grundbezüge für die nächst höhere 

Leistung zu gewähren ist, wenn der höchste Bezug nicht aus­

reicht, um die Grundbeträge zu decken. Diese richtige, sinn-

12/SN-320/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 11

www.parlament.gv.at



- 6 -

gemäß auch m bisherigen § 7 Z 2 LPfG enthaltene Regelung 

sollte im G setzestext selbst ausgesprochen sein. 

Nach dem letzten Halbsatz des § 292 a Abs. 1 

des Entwurf s soll eine Erhöhung des unpfändbaren Allgemei­

nen Grundbe rages, auch wenn sie für den Verpflichteten 

dringend ge oten wäre, ausgeschlossen sein, wenn auch nur 

die teilwei e Uneinbringlichkeit der Forderung des betrei-

benden Gläu igers droht. Dessen Interessen überwiegen (iSd 

§ 8 LPfG) aber nicht in jedem solchen Fall. Es ist etwa 

daran zu denken, daß sehr hohe Forderungen aus Dienstnehmer-

Haftpflichtansprüchen - allenfalls nach der alten Fassung 
. 

des DHG, wonach bei grober Fahrlässigkeit nicht einmal eine 

Minderung de~ Ersatzes möglich war - ohnehin kaum jemals 

einbringlich sein werden. Dann sollten doch die wesentlichen 

Mehrauslagen des Verpflichteten zB wegen Hilflosigkeit, an­

derer Notsta dsfälle oder wegen besonders umfangreicher ge­

setzlicher S rgepflichten ~~rücksichtigungsfällig sein. 

VI . Die Regelung des § 292 k des Erltwurfes wird 

für die Exek tionsgerichte eine erhebliche Mehrbelastung be­

deuten; die nsicht des Entwurfes, an Rechtspflegern werde 

bundesweit n rein Mehrbedarf von fünf entstehen, scheint zu 

optimistisch Mit Rücksicht auf die sinnvolle Hilfestellung 

für die Part ien und den Drittschuldner,wäre aber auch ein 

Mehraufwand erechtigt. 

VI I. Nach § 292 1 Abs. 2 des Entwurfes soll die 

Exekution au Antrag des Verpflichteten eingestellt werden, 
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wenn der betreibende Gläubiger der Aufforderung zur Übersen­

dung einer AUfstellung über die Höhe der offenen Forderung 

und Quittierung der erhaltenen Beträge nicht "rechtzeitig" 

nachkommt. Es sollte klargestellt werden, daß die Einstel­

lung auch dann nicht stattzufinden hat, wenn die Aufforde­

rung wenigstens vor der En!scheidung des Exekutionsgerichtes 

befolgt wurde (vgl. RPflSlgE 1986/109); die vorgeschlagene 

Formulierung spräche für das Gegenteil (vgl. SZ 39/47). 

Die bloß in den Erläuterungen ausgesprochene Mei­

nung, die Vermutung des § 1427 ABGB gelte für die Ausstel­

lung der QUittung und die AUfstellung über die Restschuld 

"selbstverständlich" nicht, ist nicht überzeugend. Abgesehen 

davon, daß es sich ohnehin nur um eine Vermutung handelt, 

kommt der Erklärung des betreibenden Gläubigers die Bedeu­

tung eines deklarativen Anerkenntnisses zumindest dann zu, 

wenn außer den exekutiv hereingebrachten Zahlungen auch sol­

che des Verpflichteten erfOlgten. 

Der Abs. 4 dieser Bestimmung könnte entfallen, 

weil es eine Exekution nur zur Hereinbringung des laufenden 

gesetzlichen Unterhalts oder anderer wiederkehrender Lei­

stungen (außer nach Tilgung oder Teile.instellullg der Exe­

kution für die RÜCkstände) nicht gibt (§ 291 c Abs. 1 Z 2 

des Entwurfes) und regelmäßig auch noch die Kosten des Exe­

kutionsverfahrens betrieben werden, so daß das Wort "nur" 

die Bestimmung bedeutungslos macht. 

IX. In § 295 Abs. 1 und 2 sowie anderen Bestimmun-
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gen des E twurfes sollten die Worte lI(eine) Gebietskörper­

schaft ode 11 entfallen, weil diese ohnehin auch IIjuristische 

Personen d s öffentlichen Rechts ll sind (Fasching, Lehrbuch 2 

Rz 334). 

. In § 296 Abs. 1 und weiteren Bestimmungen wäre 

statt der orte: (aus Einlagebüchern einer) IIBank oder der 

Ö s t e r r ei c h . sc h e n Pos t s par k ass eil be s se r das vIa r t 11 Kr e d i tun -

t~rnehmung I i5 der Legaldefinition des § 1 Abs. 1 KWG zu 
I 

verwenden (vgl. Fremuth-Laurer-Pötzelberger, KWG 42). 

I. Nach § 299 Abs. 4 des Entwurfes soll die Pfän-

dung des A spruchs gegen den Arbeitgeber auch den Anspruch 

gegen jene Dritten erfassen, der aufgrund gesetzlicher Be­

stimmungen oder vertraglicher Vereinbarung einen Teil des 

Bezugs sta t des Arbeitgebers an den Arbeitrlehmer zahlt. 

Nach der Erläuterung wird der Arbeitgeber, dem das Zahlungs­

verbot zugestellt wurde, den Dritten von der Pfändung (und 

überweisung) zu verständigen haben. Da aber die Verpflich-

tungen des Dritten erst durch eine Mitteilung von der Pfän­

dung (und überweisung) entstehen können, sollte die Ver­

pflichtung des Drittschuldners im Gesetzestext selbst zum 

Ausdruck kommen; eine (zusätzliche) Zustellung der Exe-
I 

kutionSbe1illigUng an den Dritten nach Einlongen der Dritt-

schuldner~ußerung wäre zu empfehlen. Auch § 292 j des Ent-

wurfes sollte auf den Dritten für anwendbar erklärt werden. 

XII. § 300 a des Entwurfes, der dns Verhältnis von 

Pfändung, Verpfändung und Zession regeln soll, läßt die 
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Frage offen, wie eine zwischenweilige Zession oder Ver­

pfändung der Forderung nach Einstellung einer Exekution we­

gen wiederkehrender Ansprüche gemäß dem § 291 c Abs. 2, aber 

vor der neuerlichen Bewilligung einer solchen Exekution ge­

mäß § 291 c Abs. 3, zu behandeln ist. Nach der zuletzt ge­

nannten Bestimmung lebt der ursprünglich begründete Pfand­

rang (der ersten Exekution) "\Ali(:~der auf". Dies spricht für 

die Unwirksamkeit einer zwischenweiligen Zession und fUr den 

Nachrang einer zwischenzeitigen Verpf~ndung (sobald deren 

Gläubiger ein Anspruch auf die Verwertung zusteht; § 300 a 

Abs. 2). Es könnte aber auch der Standpunkt vertreten wer­

den, daß das bloße Wiederaufleben des Pfandrechtes einen 

z~ischenweiligen Rechtsübergang oder eine solche Verpfändung 

nicht berührt. Deshalb sollte die Frage im Gesetz klar ge­

löst werden, schon um dem Drittschuldner einen Anhaltspunkt 

dafür zu geben, ob er ein- durch Einstellung erloschenes 

Pfandrecht, das wieder aufleben kann, vorzumerken und bei 

allfälligen Bonitätsauskünften bekanntzugeben hat. 

XIII, Die Einfügung in § 315 Abs. 1 (Art. I P 25 

des Entwurfes) sollte entsprechend den Erläuterungen zur 

Klarsteilung dahin ergänzt werden, daß § 304 Abs. 1 anzuwen­

den ist. 

XIV. Um ein bloßes Redaktionsversehen dürfte es 

sich bei der Zitierung des § 292 k Abs. 3 statt Abs. 4 in 

S. 66 und 68 der Erläuterungen sowie des § I Z 3 statt 

Z 2 LPfG in S. 62 unten der Erläuterungen handeln; auf 
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S. 112 M tte muß es ~tatt §§ 289 ff richtig: §§ 285 ff 

heißen 316 Abs. 2 EO). 

Für die ichtigkeit 
der Ausf rtigung: . 

r 

Wien, am 7. September 1990 

Dr. M eIn i z k y 
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